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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1997 Nr. 212 ausgegeben am 19. Dezember 1997 

 

Gesetz 
vom 23. Oktober 1997 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel 

(Arbeitsgesetz) 

Dem nachfolgenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 29. Dezember 1966 über die Arbeit in Industrie, 
Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz), LGBl. 1967 Nr. 6, in der Fassung 
des Gesetzes vom 12. November 1992, LGBl. 1993 Nr. 9, wird wie folgt 
abgeändert: 

Art. 3a 

Vorschriften über den Gesundheitsschutz und die Ruhe- und Arbeitszeit 

1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Gesundheitsschutz sind 
anwendbar: 
a) auf die Landesverwaltung und die Gemeindeverwaltungen; 
b) auf Arbeitnehmer, die eine höhere leitende Tätigkeit oder eine wis-

senschaftliche oder selbständige künstlerische Tätigkeit ausüben; 
c) auf Assistenzärzte, Lehrer an Privatschulen sowie auf Lehrer, Für-

sorger und Aufseher in Anstalten. 
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2) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Ruhe- und Arbeitszeit 
sind anwendbar: 
a) auf die Landesverwaltung und die Gemeindeverwaltungen; 
b) auf Assistenzärzte, Lehrer an Privatschulen sowie auf Lehrer, Für-

sorger und Aufseher in Anstalten. 

Überschrift vor Art. 6 

II. Gesundheitsschutz und Plangenehmigung 

Art. 6 

Pflichten des Arbeitgebers 

1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zum Schutz der Gesundheit der 
Arbeitnehmer alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung not-
wendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen 
des Betriebes angemessen sind. Er hat im weiteren die erforderlichen 
Massnahmen zum Schutz der persönlichen Integrität der Arbeitnehmer 
vorzusehen; diese Massnahmen betreffen namentlich auch den Schutz 
vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. 

2) Der Arbeitgeber hat insbesondere die betrieblichen Einrichtungen 
und den Arbeitsablauf so zu gestalten, dass Gesundheitsgefährdungen 
und Überbeanspruchungen der Arbeitnehmer nach Möglichkeit vermie-
den werden. Er hat auch dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer in Aus-
übung seiner beruflichen Tätigkeit keinen Alkohol oder andere berau-
schende Mittel konsumieren muss. 

3) Für den Gesundheitsschutz hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer 
zur Mitwirkung heranzuziehen. 

4) Durch Verordnung wird bestimmt, welche Massnahmen für den 
Gesundheitsschutz in den Betrieben zu treffen sind. 

Art. 7 Abs. 1 

1) Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, den Arbeitgeber in der Durch-
führung der Vorschriften über den Gesundheitsschutz zu unterstützen. 
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Art. 8 

Plangenehmigung und Betriebsbewilligung 

1) Wer einen gewerblichen Betrieb, der der gesetzlichen Unfallversi-
cherungspflicht voraussichtlich unterstehen wird oder bereits untersteht, 
oder einen industriellen Betrieb errichten oder umgestalten will, hat die 
Genehmigung der geplanten Anlage beim Amt für Volkswirtschaft nach-
zusuchen. 

2) Entspricht die geplante Anlage den Vorschriften, so genehmigt das 
Amt für Volkswirtschaft die Pläne, nötigenfalls mit der Auflage, dass 
besondere Schutzmassnahmen zu treffen sind. 

3) Ein Betrieb darf seine Tätigkeit erst aufnehmen, nachdem er die 
Betriebsbewilligung vom Amt für Volkswirtschaft erhalten hat. 

Art. 9 Abs. 1, 2 und 3 

1) Die wöchentliche Höchstarbeitszeit beträgt: 
a) 45 Stunden für Arbeitnehmer in industriellen Betrieben sowie für 

Büropersonal, technische und andere Angestellte, mit Einschluss des 
Verkaufspersonals in Grossbetrieben des Detailhandels; 

b) 48 Stunden für alle übrigen Arbeitnehmer; 
c) 40 Stunden für jugendliche Arbeitnehmer, die mindestens 15 Jahre 

aber noch nicht 18 Jahre alt sind. 

2) In Ausnahmefällen oder in Fällen, in denen dies durch objektive 
Gründe gerechtfertigt ist, kann durch Verordnung von der in Abs. 1 Bst. c 
festgelegten wöchentlichen Höchstarbeitszeit abgewichen werden. Sie 
darf die in Abs. 1 Bst. a und b festgelegte Arbeitszeit nicht überschreiten. 

3) Für bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmern kann 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit durch Verordnung zeitweise um 
höchstens vier Stunden verlängert werden, sofern sie im Durchschnitt die 
in der Verordnung festgelegten Bezugszeiträume nicht überschreitet. 

Art. 10 

Tagesarbeit 

1) Die betriebliche Tagesarbeit darf nicht vor 6 Uhr beginnen und 
nicht länger als bis 23 Uhr dauern. 
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2) Beginn und Ende der betrieblichen Tagesarbeit können zwischen 
5 Uhr und 24 Uhr anders festgelegt werden, wenn die Arbeitnehmerver-
tretung im Betrieb oder, wo eine solche nicht besteht, die Mehrheit der 
betroffenen Arbeitnehmer dem zustimmt. Die betriebliche Tagesarbeit 
beträgt auch in diesem Falle höchstens 17 Stunden. 

3) Die Tagesarbeit des einzelnen Arbeitnehmers muss mit Einschluss 
der Pausen und der Überzeit innerhalb von 13 Stunden liegen. 

Art. 11 Abs. 1 und 3 

1) Wird die Arbeit wegen Betriebsstörungen, wegen Betriebsferien, 
zwischen arbeitsfreien Tagen oder unter ähnlichen Umständen für ver-
hältnismässig kurze Zeit ausgesetzt oder werden einem Arbeitnehmer auf 
seinen Wunsch arbeitsfreie Tage eingeräumt, so darf der Arbeitgeber 
innert eines angemessenen Zeitraumes einen entsprechenden Ausgleich 
in Abweichung von der wöchentlichen Höchstarbeitszeit anordnen. 

3) Aufgehoben 

Art. 12 Abs. 2 

2) Die Überzeit darf für den einzelnen Arbeitnehmer zwei Stunden 
im Tag nicht überschreiten, ausser an arbeitsfreien Werktagen oder in 
Notfällen, und die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit inklusive 
Überzeit darf innert vier Monaten 48 Stunden nicht überschreiten. 

Art. 12 Abs. 3 und 4 

Aufgehoben 

Art. 13 Abs. 1 

1) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern für die Überzeitarbeit ei-
nen Lohnzuschlag von wenigstens 25 % auszurichten, dem Büropersonal 
sowie den technischen und andern Angestellten, mit Einschluss des Ver-
kaufspersonals in Grossbetrieben des Detailhandels, jedoch nur für Ü-
berzeitarbeit, die 60 Stunden im Kalenderjahr übersteigt. 
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Art. 14 

Aufgehoben 

Art. 15a 

Tägliche Ruhezeit 

1) Den Arbeitnehmern ist eine tägliche Ruhezeit von mindestens elf 
aufeinanderfolgenden Stunden zu gewähren. 

2) Die Ruhezeit kann für erwachsene Arbeitnehmer einmal in der 
Woche bis auf acht Stunden herabgesetzt werden, sofern die Dauer von 
elf Stunden im Durchschnitt von zwei Wochen eingehalten wird. 

Art. 16 

Verbot der Nachtarbeit 

Die Beschäftigung von Arbeitnehmern ausserhalb der betrieblichen 
Tagesarbeit nach Art. 10 ist untersagt. Art. 17 bleibt vorbehalten. 

Art. 17 

Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit 

1) Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit bedürfen der Bewilligung 
des Amtes für Volkswirtschaft. 

2) Vorübergehende Nachtarbeit kann bewilligt werden, sofern ein 
dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. 

3) Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Nachtarbeit kann be-
willigt werden, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen 
unentbehrlich ist. 

4) Nachtarbeit zwischen 5 Uhr und 6 Uhr sowie zwischen 23 Uhr 
und 24 Uhr wird bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewie-
sen wird. 

5) Der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer ohne dessen Einverständ-
nis nicht zu Nachtarbeit heranziehen. 
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Art. 17a 

Dauer der Nachtarbeit 

Bei Nachtarbeit darf die tägliche Arbeitszeit für den einzelnen Ar-
beitnehmer im Durchschnitt acht Stunden nicht überschreiten; sie muss, 
mit Einschluss der Pausen, innert eines Zeitraumes von neun Stunden 
liegen. 

Art. 17b 

Lohnzuschlag 

Dem Arbeitnehmer, der nur vorübergehend Nachtarbeit verrichtet, 
hat der Arbeitgeber einen Lohnzuschlag von mindestens 25 % zu gewäh-
ren. 

Art. 17c 

Medizinische Untersuchung und Beratung 

1) Der Arbeitnehmer, der über längere Zeit Nachtarbeit verrichtet, 
hat Anspruch auf eine Untersuchung seines Gesundheitszustandes sowie 
darauf, sich beraten zu lassen, wie die mit seiner Arbeit verbundenen 
Gesundheitsprobleme vermindert oder vermieden werden können. 

2) Die Einzelheiten werden durch Verordnung geregelt. Für be-
stimmte Gruppen von Arbeitnehmern kann die medizinische Untersu-
chung obligatorisch erklärt werden. 

3) Die Kosten der medizinischen Untersuchung einschliesslich der 
Krankenscheingebühr und der Beratung trägt der Arbeitgeber, soweit 
nicht die Krankenkasse oder ein anderer Versicherer des Arbeitnehmers 
dafür aufkommt. 

Art. 17d 

Untauglichkeit zur Nachtarbeit 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer, der aus gesundheitlichen 
Gründen zur Nachtarbeit untauglich erklärt wird, nach Möglichkeit zu 
einer ähnlichen Tagesarbeit zu versetzen, zu der er tauglich ist. 
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Art. 17e 

Weitere Massnahmen bei Nachtarbeit 

1) Soweit es nach den Umständen erforderlich ist, ist der Arbeitgeber, 
der regelmässig Arbeitnehmer in der Nacht beschäftigt, verpflichtet, 
weitere geeignete Massnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer vorzuse-
hen, namentlich im Hinblick auf die Sicherheit des Arbeitsweges, die 
Organisation des Transportes sowie die Ruhegelegenheiten und Verpfle-
gungsmöglichkeiten. 

2) Das Amt für Volkswirtschaft kann die Arbeitszeitbewilligungen 
mit entsprechenden Auflagen verbinden. 

Art. 18 Abs. 1 und 3 

1) In der Zeit zwischen Samstag 23 Uhr und Sonntag 23 Uhr ist die 
Beschäftigung von Arbeitnehmern untersagt. Art. 19 bleibt vorbehalten. 

3) Der in Abs. 1 festgelegte Zeitraum von 24 Stunden kann um höchs-
tens eine Stunde vorgezogen oder verschoben werden, wenn die Arbeit-
nehmervertretung im Betrieb oder, wo eine solche nicht besteht, die 
Mehrheit der betroffenen Arbeitnehmer dem zustimmt. 

Art. 19 

Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit 

1) Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit bedürfen einer Bewil-
ligung des Amtes für Volkswirtschaft. 

2) Vorübergehende Sonntagsarbeit kann bewilligt werden, sofern ein 
dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. 

3) Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit kann 
bewilligt werden, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Grün-
den unentbehrlich ist. 

4) Der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer ohne dessen Einverständ-
nis nicht zu Sonntagsarbeit heranziehen. 

5) Dem Arbeitnehmer, der nur vorübergehend Sonntagsarbeit ver-
richtet, hat der Arbeitgeber einen Lohnzuschlag von 100 % zu gewähren. 

6) Für den Besuch des Gottesdienstes ist den Arbeitnehmern auf ih-
ren Wunsch die erforderliche Zeit nach Möglichkeit freizugeben. 
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Art. 20 

Freier Sonntag und Ersatzruhe 

1) Innert zweier Wochen muss wenigstens einmal ein ganzer Sonntag 
als wöchentlicher Ruhetag unmittelbar vor oder nach der täglichen Ru-
hezeit freigegeben werden. Art. 24 bleibt vorbehalten. 

2) Sonntagsarbeit von einer Dauer bis zu fünf Stunden ist durch Frei-
zeit auszugleichen. Dauert sie länger als fünf Stunden, ist während der 
vorhergehenden oder nachfolgenden Woche im Anschluss an die tägliche 
Ruhezeit ein auf einen Arbeitstag fallender Ersatzruhetag von mindestens 
24 aufeinanderfolgenden Stunden zu gewähren. 

3) Der Arbeitgeber darf die Arbeitnehmer während der Ersatzruhe 
vorübergehend zur Arbeit heranziehen, soweit dies notwendig ist, um 
dem Verderben von Gütern vorzubeugen oder um Betriebsstörungen zu 
vermeiden oder zu beseitigen; doch ist die Ersatzruhe spätestens in der 
folgenden Woche zu gewähren. 

Art. 21 Abs. 3 

3) Art. 20 Abs. 3 findet sinngemäss Anwendung. 

Überschrift vor Art. 23 

3. Ununterbrochener Betrieb 

Art. 23 

Aufgehoben 

Art. 24 

Ununterbrochener Betrieb 

1) Der ununterbrochene Betrieb bedarf einer Bewilligung des Amtes 
für Volkswirtschaft. 

2) Vorübergehender ununterbrochener Betrieb kann bewilligt wer-
den, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. 
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3) Dauernder oder wiederkehrender ununterbrochener Betrieb kann 
bewilligt werden, sofern er aus technischen oder wirtschaftlichen Grün-
den unentbehrlich ist. 

4) Durch Verordnung wird bestimmt, unter welchen zusätzlichen 
Voraussetzungen und wie weit bei ununterbrochenem Betrieb die tägli-
che und wöchentliche Höchstarbeitszeit verlängert und die Ruhezeit 
anders verteilt werden kann. 

5) Im übrigen sind auf den ununterbrochenen Betrieb die Vorschrif-
ten über die Nacht- und Sonntagsarbeit anwendbar. 

Überschrift vor Art. 25 

4. Weitere Vorschriften 

Art. 25 

Schichtenwechsel 

1) Die Arbeitszeit ist so einzuteilen, dass der einzelne Arbeitnehmer 
nicht länger als während sechs aufeinanderfolgenden Wochen die gleiche 
Schicht zu leisten hat. 

2) Bei zweischichtiger Tagesarbeit muss der Arbeitnehmer an beiden 
Schichten und bei Nachtarbeit an der Tages- und Nachtarbeit gleichmäs-
sig Anteil haben. 

3) Im Einverständnis mit den betroffenen Arbeitnehmern und unter 
Einhaltung von durch Verordnung festzulegenden Bedingungen und 
Auflagen kann die Dauer von sechs Wochen verlängert oder es kann auf 
den Wechsel ganz verzichtet werden. 

Überschrift vor Art. 26 

Aufgehoben 

Art. 26 Abs. 1 

1) Über die Überzeit-, Nacht- und Sonntagsarbeit sowie über die 
Schichtarbeit und den ununterbrochenen Betrieb können zum Schutz der 
Arbeitnehmer durch Verordnung im Rahmen der wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit weitere Bestimmungen aufgestellt werden. 
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Art. 27 Abs. 1 

1) Bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmern können 
durch Verordnung oder im Einzelfall durch Verfügung der Regierung 
ganz oder teilweise von den Vorschriften der Art. 9 bis 17a, 18 bis 21, 24, 
25, 31 und 36 ausgenommen und entsprechenden Sonderbestimmungen 
unterstellt werden, soweit dies mit Rücksicht auf ihre besonderen Ver-
hältnisse notwendig ist. 

Überschriften vor Art. 29 

IV. Sonderschutzvorschriften 

1. Jugendliche Arbeitnehmer 

Art. 30 Abs. 2 

2) Durch Verordnung wird bestimmt, für welche Gruppen von Be-
trieben oder Arbeitnehmern sowie unter welchen Voraussetzungen Ju-
gendliche im Alter von: 
a) mehr als 13 Jahren zu Botengängen und leichten Arbeiten herangezo-

gen werden dürfen; 
b) weniger als 15 Jahren bei kulturellen, künstlerischen und sportlichen 

Darbietungen sowie bei Werbeveranstaltungen beschäftigt werden 
dürfen. 

Art. 31 

Arbeits- und Ruhezeit 

1) Die tägliche Arbeitszeit der Jugendlichen darf diejenige der andern 
im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer und, falls keine anderen Arbeit-
nehmer vorhanden sind, die ortsübliche Arbeitszeit nicht überschreiten 
und nicht mehr als acht Stunden betragen. Auf die Arbeitszeit sind allfäl-
lige Überzeitarbeit sowie obligatorischer Unterricht, soweit er in die 
Arbeitszeit fällt, anzurechnen. 

2) Die Tagesarbeit der Jugendlichen muss, mit Einschluss der Pausen, 
innert eines Zeitraumes von zwölf Stunden liegen. Jugendliche bis zum 
vollendeten 16. Altersjahr dürfen höchstens bis 20 Uhr und Jugendliche 
von mehr als 16 Jahren höchstens bis 22 Uhr beschäftigt werden. Vorbe-
halten bleiben abweichende Bestimmungen über die Beschäftigung Ju-
gendlicher im Sinne von Art. 30 Abs. 2. 
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3) Jugendliche dürfen bis zum vollendeten 16. Altersjahr zu Über-
zeitarbeit nicht herangezogen werden. 

4) Der Arbeitgeber darf Jugendliche während der Nacht und an 
Sonntagen nicht beschäftigen. Ausnahmen können, insbesondere im 
Interesse der beruflichen Ausbildung sowie für die Beschäftigung Ju-
gendlicher im Sinne von Art. 30 Abs. 2, durch Verordnung vorgesehen 
werden. 

5) In Ausnahmefällen oder in Fällen, in denen dies durch objektive 
Gründe gerechtfertigt ist, kann mit Verordnung von der in Abs. 1 festge-
legten täglichen Höchstarbeitszeit abgewichen werden. 

Überschrift vor Art. 33 

Aufgehoben 

Art. 33 

Aufgehoben 

Art. 34 

Aufgehoben 

Überschrift vor Art. 35 

2. Schwangere Frauen und stillende Mütter 

Art. 35 

Gesundheitsschutz bei Mutterschaft 

1) Der Arbeitgeber hat schwangere Frauen und stillende Mütter so zu 
beschäftigen und ihre Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass ihre Ge-
sundheit und die Gesundheit des Kindes nicht beeinträchtigt werden. 

2) Durch Verordnung kann die Beschäftigung schwangerer Frauen 
und stillender Mütter für beschwerliche und gefährliche Arbeiten aus 
gesundheitlichen Gründen untersagt oder von besonderen Vorausset-
zungen abhängig gemacht werden. 
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Art. 35a 

Beschäftigung bei Mutterschaft 

1) Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen nur mit ihrem 
Einverständnis beschäftigt werden. 

2) Schwangere Frauen dürfen auf blosse Anzeige hin von der Arbeit 
fernbleiben oder die Arbeit verlassen. Stillenden Müttern ist die erforder-
liche Zeit zum Stillen freizugeben. 

3) Wöchnerinnen dürfen während acht Wochen nach der Nieder-
kunft nicht beschäftigt werden. 

4) Schwangere Frauen dürfen ab der achten Woche vor der Nieder-
kunft zwischen 20 Uhr und 6 Uhr nicht beschäftigt werden. 

Art. 35b 

Ersatzarbeit und Lohnfortzahlung bei Mutterschaft 

1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, schwangeren Frauen, die zwischen 
20 Uhr und 6 Uhr beschäftigt werden, ab der achten Woche vor der 
Niederkunft nach Möglichkeit eine gleichwertige Arbeit zwischen 6 Uhr 
und 20 Uhr anzubieten. Diese Verpflichtung gilt auch für die übrige Zeit 
der Schwangerschaft sowie für die Zeit zwischen der achten und der 
sechsundzwanzigsten Woche nach der Niederkunft, wenn die Arbeit-
nehmerin durch ein ärztliches Zeugnis bescheinigt, dass dies für ihre 
Gesundheit oder für die Gesundheit des Kindes notwendig ist. 

2) Frauen, die zwischen 20 Uhr und 6 Uhr beschäftigt werden, haben 
während der in Abs. 1 festgelegten Zeiträume Anspruch auf 80 % des 
Lohnes, samt einer angemessenen Vergütung für ausfallenden Natural-
lohn, soweit ihnen keine andere gleichwertige Arbeit zwischen 6 Uhr 
und 20 Uhr angeboten werden kann. 

3) Für die betroffenen Frauen günstigere Regelungen nach den Be-
stimmungen des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches bleiben vorbe-
halten. Im weiteren darf die Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgeber aus 
anderen Gründen als der Mutterschaft durch die vorstehenden Bestim-
mungen nicht geschmälert werden. 

4) Während der in Abs. 1 genannten Zeiträume darf die Frau die Vor-
teile hinsichtlich ihrer Stellung im Betrieb, ihres Dienstalters und ihrer 
Beförderung, die mit ihrem regulären Arbeitsplatz verbunden sind, nicht 
verlieren. 
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Überschrift vor Art. 36 

3. Arbeitnehmer mit Familienpflichten 

Art. 36 

1) Bei der Festsetzung der Arbeits- und Ruhezeit ist auf Arbeitneh-
mer mit Familienpflichten besonders Rücksicht zu nehmen. Als Fami-
lienpflichten gelten namentlich die Erziehung von Kindern bis 15 Jahren 
sowie die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger oder nahestehender 
Personen. 

2) Diese Arbeitnehmer dürfen nur mit ihrem Einverständnis zu Ü-
berzeitarbeit herangezogen werden. Auf ihr Verlangen ist ihnen eine 
Mittagspause von wenigstens anderthalb Stunden zu gewähren. 

Überschrift vor Art. 36a 

4. Andere Gruppen von Arbeitnehmern 

Art. 36a 

Durch Verordnung kann die Beschäftigung anderer Gruppen von 
Arbeitnehmern für beschwerliche und gefährliche Arbeiten aus gesund-
heitlichen Gründen untersagt oder von besonderen Voraussetzungen 
abhängig gemacht werden. 

Art. 39 Abs. 1 

1) Die Betriebsordnung bedarf der Genehmigung des Amtes für 
Volkswirtschaft. Es erteilt die Genehmigung, wenn die Betriebsordnung 
dem zwingenden Recht nicht widerspricht. 

Art. 41 Abs. 1 

1) Mit der Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und der da-
zu ergangenen Verordnungen sowie der sich darauf stützenden Verfü-
gungen wird das Amt für Volkswirtschaft betraut. 
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Art. 44 

Bekanntgabe des Stundenplanes und der Arbeitszeitbewilligungen 

1) Der Arbeitgeber hat den Stundenplan und die erteilten Arbeits-
zeitbewilligungen den Arbeitnehmern durch Anschlag oder auf andere 
geeignete Weise bekanntzugeben. 

2) Durch Verordnung wird bestimmt, welche Stundenpläne dem Amt 
für Volkswirtschaft mitzuteilen sind. 

Art. 45 

Mitwirkungsrechte 

1) Den Arbeitnehmern oder deren Vertretung im Betrieb stehen in 
folgenden Angelegenheiten Mitspracherechte zu: 
a) in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; 
b) bei der Organisation der Arbeitszeit und der Gestaltung der Stun-

denpläne; 
c) hinsichtlich der bei Nachtarbeit vorgesehenen Massnahmen im Sinne 

von Art. 17e. 

2) Das Mitspracherecht umfasst den Anspruch auf Anhörung und 
Beratung, bevor der Arbeitgeber einen Entscheid trifft, sowie auf Be-
gründung des Entscheids, wenn dieser den Einwänden der Arbeitnehmer 
oder deren Vertretung im Betrieb nicht oder nur teilweise Rechnung 
trägt. 

Art. 50 

Entzug und Sperre von Arbeitszeitbewilligungen 

1) Wird eine Arbeitszeitbewilligung nicht eingehalten, so kann das 
Amt für Volkswirtschaft, unabhängig vom Verfahren gemäss Art. 48 und 
49, die Bewilligung nach vorheriger schriftlicher Androhung aufheben 
und, wenn die Verhältnisse dies rechtfertigen, die Erteilung neuer Bewil-
ligungen für eine bestimmte Zeit sperren. 

2) Missbraucht ein Arbeitgeber die Befugnis zur Anordnung von Ü-
berzeitarbeit, so kann ihm das Amt für Volkswirtschaft diese Befugnis 
für eine bestimmte Zeit entziehen. 
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Art. 52 Abs. 1 und 2 

1) Gegen Entscheidungen und Verfügungen des Amtes für Volks-
wirtschaft kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde bei der Re-
gierung erhoben werden. 

2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regierung kann bin-
nen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde bei der Verwaltungsbeschwer-
deinstanz erhoben werden. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 

gez. Hans-Adam 

gez. Dr. Mario Frick 
Fürstlicher Regierungschef 
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